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Bend der rage, ob Cdie Religionen Uun: Kirchen werden einschlägige kirchliche Dokumente, Cdie
der Grundrechte bedürfen. sich miıt der Rolle der TYau auseinandersetzen,

ach der Klärung der Begriffe Pluralis- angesprochen. Als orofße offene rage wird Cdie
I1US, Totalitarismus Uun: Rechtspositivismus, kirchliche PraxIls der Beauftragung mıt Amtern
stellt der UTOr se1INe rechtsphilosophischen thematisiert.
Überlegungen überpositiven Gerechtigkeits- Fur Cdie Zukunft AVvISIert der utor, dass Cdie
kriterien den Beispielen „Freiheit” un: „De Gleichstellungsfrage den Religionen nicht mehr
mokratie“ [Mesen folgt Cdie Darstellung des länger erspart bleiben wird Wiıe we1ılt der kirch-
Verhältnisses der Kirchen den Menschen- liche Einsatz für Menschenrechte glaubwürdig

se1in kann, WEI111 diese Cdie Rechte der Frauen ınrechten Beispiel der Religionsfreiheit, wobe!i
Cdie Ausführungen „Dignitatis humanae“ mıt den eigenen Reihen stark einschränkt, stellt
der rage „JIst der Kirchenaustritt Privatsache?“ sich ihm ın diesem Zusammenhang als grofße
verknüpft werden. Anfrage Cdie Kirche. Ebenso csteht für das

Dem Spannungsverhältnis zwischen KOr- Verhältnis VOo  3 Kirche Uun: aal Cdie Anfrage 1mmM
poratıven un: individuellen Rechten 1st der Kaum, WIE we1ılt staatliche Behörden aufgrund
Abschnitt „Religionsfreiheit Uun: Gleich- des Diskriminierungsverbotes VOo  3 Frauen be-
stellung AUS religionsrechtlicher un: rechtsphi- rechtigt der o verpflichtet se1in könnten,
losophischer Sicht“ gewidmet. Der UlOor sieht staatliche Leistungen Cdie röm . .-kath. Kirche
cdas Verdienst der Religionsfreiheit 1mmM Schutz VOo  3 der Gleichstellung VO  3 Frauen abhängig
der pluralistischen Gesellschaft VOorT den Gefah- machen.
1E weltanschaulicher Konflikte. Anschließend [)as Buch „Religionen 1mmM Kontext der Men-
prüft der Verfasser, WIE we1ılt Cdie Öftentlichrecht- cschenrechte“ bietet 1n cehr fundierte Darstel-
liche Anerkennung welterer Religionsgemein- lung der Geschichte der Kirchen Uun: Religions-
cschaften eın Instrument gesellschaftlicher Inte- gemeinschaften mıt den Menschenrechten. Von
gration darstellen kann grofßem (Jew1Inn für Clie Leserinnen Uun: Leser

E1ıne ausführliche Auseinandersetzung zu sind Cdie rechtsphilosophischen Ausführungen.
Themenbereich der religiösen Bildung ın der Der Ulr greift zahlreiche brennende Fragen
Kirche Uun: der Position der theologischen HFa- auf, Clie cdas Verhältnis der Religionen den
kultäten staatlichen Unıiversitaten ın der Menschenrechten betrefften Uun: Sibt IlInteres-
Zukunft bietet Abschnitt ESs werden drei Sante Denkanstöße. Insgesamt 1st dieses Buch
verschiedene Modelle (negative Grundrechts- 1n€e wertvolle un: ergiebige Bereicherung für
förderung, positive Grundrechtsförderung, 1N- wissenschaftlich Interessijerte den Menschen-
personale Grundrechtstheorie) Uun: ihre KONSE- rechten Uun: den aktuellen Diskussionen 1mmM
QUENZEN für theologische Fakultäten vorgestellt. Blick auf Clie Grundrechte ın aal Uun: Kirche

Im nächsten Kapitel wird Clie rage der [ esem Werk 1st 1n€e welte Verbreitung Uun:
religiösen Bildung VO  3 der Unıiversita: auf Cdie 1n€e geneigte Leserschaft wünschen.
Schule verlagert. Fur Cdie Zukunft des Religions- Salzburg Gerlinde Katziınger
unterrichts Ööffentlichen chulen, speziell ın
der Schweiz, entwirft der Verfasser folgende
Perspektiven: Religiöse Grundbildung wird

©  e Rees, \VWılhelm Hg.) Katholische Kırcheın der Schule eın Ihema bleiben, allerdings ın
im Europa. Religionsunterricht, FI-unterschiedlichen Organisationsformen. /u7zu-

stimmen 1st dem UlOor ZuUuU!T Feststellung, dass nanziıerung un Ehe n Kırchlichem un
cstaatlıchem Racht mıiıt aınem AusblickCdie Zukunft des Religionsunterrichts Öf-

fentlichen chulen nicht allein VO  3 rechtlichen auft We] atfrıkanısche | änder (Austria: FOr-
schung un Wissenschaftt TheologıieÜberlegungen abhängt, sondern Cdie inhaltliche

Lebensfähigkeit des Religionsunterrichts Cdie Lit-Verlag, Bearlın 2007 Brosch.
uro 34,90 (D) ISBEN S-8258-(0244-8künftige Rechtsform bestimmen wird

DIie etzten beiden Kapitel haben Cdie [Das Verhältnis VOo  3 aal un: Kirche 1st nicht
Gleichstellung der Geschlechter ın der Kirche 11UT durch Cdie Erweiterung der Europäischen
SOWIE Cdie rage der Zulassung VOo  3 Frauen Unıion 1mmM Jahre O07 auf Mitgliedstaaten mıt
kirchlichen Amtern zu Inhalt. e Gleichstel- z 5(} Millionen Einwohnern, sondern uch
lungsnormen auf universaler, europäischer Uun: innerhalb der einzelnen Religionsgemeinschaf-
nationaler Ebene werden dargestellt. elters ten un: taaten eInNnem Interessanten un:
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ßend der Frage, ob die Religionen und Kirchen 
der Grundrechte bedürfen.

Nach der Klärung der Begriff e Pluralis-
mus, Totalitarismus und Rechtspositivismus, 
stellt der Autor seine rechtsphilosophischen 
Überlegungen zu überpositiven Gerechtigkeits-
kriterien an den Beispielen „Freiheit“ und „De-
mokratie“ an. Diesen folgt die Darstellung des 
Verhältnisses der Kirchen zu den Menschen-
rechten am Beispiel der Religionsfreiheit, wobei 
die Ausführungen zu „Dignitatis humanae“ mit 
der Frage „Ist der Kirchenaustritt Privatsache?“ 
verknüpft  werden.

Dem Spannungsverhältnis zwischen kor-
porativen und individuellen Rechten ist der 
Abschnitt C. 2. „Religionsfreiheit und Gleich-
stellung aus religionsrechtlicher und rechtsphi-
losophischer Sicht“ gewidmet. Der Autor sieht 
das Verdienst der Religionsfreiheit im Schutz 
der pluralistischen Gesellschaft  vor den Gefah-
ren weltanschaulicher Konfl ikte. Anschließend 
prüft  der Verfasser, wie weit die öff entlichrecht-
liche Anerkennung weiterer Religionsgemein-
schaft en ein Instrument gesellschaft licher Inte-
gration darstellen kann.

Eine ausführliche Auseinandersetzung zum 
Th emenbereich der religiösen Bildung in der 
Kirche und der Position der theologischen Fa-
kultäten an staatlichen Universitäten in der 
Zukunft  bietet Abschnitt D. Es werden drei 
verschiedene Modelle (negative Grundrechts-
förderung, positive Grundrechtsförderung, in-
personale Grundrechtstheorie) und ihre Konse-
quenzen für theologische Fakultäten vorgestellt.

Im nächsten Kapitel wird die Frage der 
religiösen Bildung von der Universität auf die 
Schule verlagert. Für die Zukunft  des Religions-
unterrichts an öff entlichen Schulen, speziell in 
der Schweiz, entwirft  der Verfasser folgende 
Perspektiven: Religiöse Grundbildung wird 
in der Schule ein Th ema bleiben, allerdings in 
unterschiedlichen Organisationsformen. Zuzu-
stimmen ist dem Autor zur Feststellung, dass 
die Zukunft  des Religionsunterrichts an öf-
fentlichen Schulen nicht allein von rechtlichen 
Überlegungen abhängt, sondern die inhaltliche 
Lebensfähigkeit des Religionsunterrichts die 
künft ige Rechtsform bestimmen wird.

Die letzten beiden Kapitel haben die 
Gleichstellung der Geschlechter in der Kirche 
sowie die Frage der Zulassung von Frauen zu 
kirchlichen Ämtern zum Inhalt. Die Gleichstel-
lungsnormen auf universaler, europäischer und 
nationaler Ebene werden dargestellt. Weiters 

werden einschlägige kirchliche Dokumente, die 
sich mit der Rolle der Frau auseinandersetzen, 
angesprochen. Als große off ene Frage wird die 
kirchliche Praxis der Beauft ragung mit Ämtern 
thematisiert.

Für die Zukunft  avisiert der Autor, dass die 
Gleichstellungsfrage den Religionen nicht mehr 
länger erspart bleiben wird. Wie weit der kirch-
liche Einsatz für Menschenrechte glaubwürdig 
sein kann, wenn diese die Rechte der Frauen in 
den eigenen Reihen so stark einschränkt, stellt 
sich ihm in diesem Zusammenhang als große 
Anfrage an die Kirche. Ebenso steht für das 
Verhältnis von Kirche und Staat die Anfrage im 
Raum, wie weit staatliche Behörden aufgrund 
des Diskriminierungsverbotes von Frauen be-
rechtigt oder sogar verpfl ichtet sein könnten, 
staatliche Leistungen an die röm.-kath. Kirche 
von der Gleichstellung von Frauen abhängig zu 
machen.

Das Buch „Religionen im Kontext der Men-
schenrechte“ bietet eine sehr fundierte Darstel-
lung der Geschichte der Kirchen und Religions-
gemeinschaft en mit den Menschenrechten. Von 
großem Gewinn für die Leserinnen und Leser 
sind die rechtsphilosophischen Ausführungen. 
Der Autor greift  zahlreiche brennende Fragen 
auf, die das Verhältnis der Religionen zu den 
Menschenrechten betreff en und gibt interes-
sante Denkanstöße. Insgesamt ist dieses Buch 
eine wertvolle und ergiebige  Bereicherung für 
wissenschaft lich Interessierte an den Menschen-
rechten und den aktuellen Diskussionen im 
Blick auf die Grundrechte in Staat und Kirche. 
Diesem Werk ist eine weite Verbreitung und 
eine geneigte Leserschaft  zu wünschen.
Salzburg Gerlinde Katzinger

◆ Rees, Wilhelm (Hg.): Katholische Kirche 
im neuen Europa. Religionsunterricht, Fi-
nanzierung und Ehe in kirchlichem und 
staatlichem Recht – mit einem Ausblick 
auf zwei afrikanische Länder (Austria: For-
schung und Wissenschaft – Theologie 2). 
Lit-Verlag, Berlin u.a. 2007. (595) Brosch. 
Euro 34,90 (D). ISBN 3-8258-0244-8.

Das Verhältnis von Staat und Kirche ist nicht 
nur durch die Erweiterung der Europäischen 
Union im Jahre 2007 auf 27 Mitgliedstaaten mit 
etwa 500 Millionen Einwohnern, sondern auch 
innerhalb der einzelnen Religionsgemeinschaf-
ten und Staaten zu einem interessanten und 
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gegenwartig durch vermehrte mediale Bericht- Was lässt sich 1mmM Hinblick auf Cdie genannten
erstattung einem außerst brisanten Ihema drei Teilbereiche für cdas Verhältnis VOo  3 aal
geworden. Um 1n€e konstruktive Dialogbasis Uun: Kirche erwarten“ Hıer kommen ZuUu!r Spra-

schaften, bedarf fundierter Kenntnisse che kirchenrechtliche Grundlagen, theologische
grundlegender Normen Uun: Prinzıplen, welche Grundprinzipien des / weiten Vatikanischen
Cdie hier vorliegende Publikation als Ergebnis Konzils SOWIE Cdie Relation VOo  3 Religionsfreiheit
eiInNnes Forschungsseminars der Doktoranden Uun: staatlicher Neutralität SAl ihren welitrel-
1mmM Fach Kirchenrecht der Katholisch-Theo- chenden Gestaltungsmöglichkeiten.
logischen Fakultät der Leopold-Franzens-Uni- [le Länderbeiträge sind einheitlich struk-
versıit. Innsbruck 1mmM Studienjahr 2005/06 für urlert Auf 1n€e jeweilige landesspezifische
drei zentrale Teilbereiche des Staat-Kirche- Grunddatenerfassung miıt anschließender kur-
Verhältnisses prasentiert: Religionsunterricht, zeT historischer Entwicklung un: der primaren
Kirchenfinanzierung Uun: Ehe DIiese CGesichts- Rechtsgrundlagen folgt 1n€e Darstellung der
punkte geben aufschlussreiche FEinsichten ın cdas konkreten nationalen Rechtslagen 1mmM Hinblick
Verhältnis zwischen Kirche un: aal ın kuropa auf Religionsunterricht bzw. Unterrichtswesen,
sOowohl AUS der Sicht der römisch-katholischen Kirchenfinanzierung SOWIE Ehe Der jeweili-
Kirche als uch der einzelnen Mitgliedstaaten Länderbeitrag bzw. Ihemenschwerpunkt
un: der Europäischen Un1ion. schließt miıt ausführlichen aktuellen Llıteratur-

verwelisen Uun: Internetadressen ab, Cdie einerDIie historische Entwicklung un: religions-
rechtlichen Grundlagen werden VO  3 Johannes- Intensiıveren Befassung mıt der ematik un:
eier Schiest! für ÖOsterreich 49—-89 VO  3 aul ZuUu!r Weiterarbeit ANIESCH csollen. Zudem werden
Leibinger für Cdie Bundesrepublik Deutschland nicht Immer leicht aufindbare regionale un:
), VO  3 Christoph Stragenegg Uun: Wal- supranationale esetzestexte bzw. Auszügen
er Weinberger für Italien 211-253) SOWIE VO  3 AUS Basisdokumenten der Europäischen Un1ion
Marıa Edeltraude Leh für Frankreich (2 1-253 abgedruckt Uun: die derzeit 1ın den Mitgliedstaa-
bearbeitet. [le übrigen Länder der kuropal- ten geltenden Regelungen ın drei 1mmM Anhang
schen Unıion werden VO  3 Walter Weinberger ın des Buches angeführten Tabellen gleichsam als
regionale Bereiche WIE „Süd Uun: Westeuro- synoptischer Vergleich der erarbeiteten Ergeb-
päische Länder“ 254-344 Belgien, Gro{fßbri- nN]ıSSEe zusammengefasst 586-595)
tannıecn un: Nordirland, Irland, Luxemburg, e neuesien Bestimmungen un: Entwick-
Malta, Niederlande, Portugal, Spanien), „Nord- lungen wurden akribisch erfasst, insbesondere
europäische Länder“ 345-373 Dänemark, Cdie völkerrechtlichen ertrage (Konkordate
Schweden, Finnland) SOWIE „Usteuropäische Uun: Kirchenverträge), staatlichen Abkommen
Länder un: zukünftige Beitrittsländer“ 373- mıt anderen Religionsgemeinschaften, Ent-
4A87 Bulgarien, Estland, Griechenland, Lettland, scheidungen der jeweiligen Judikatur, atıstı-
Liıtauen, Polen, Kumanılen, Slowakei, Slowe- ken un: Erhebungen kirchlichen FEinnah-
nlen, Ischechien, Ungarn Uun: Zypern) thema- ILNCIL, Staatsleistungen, Eheschliefßungen bzw.
1slert Dem folgt eın ausführlicher Beıltrag VOo  3 -scheidungen, der vielfältigen Formen des fu-

sammenlebens WI1IEBurkhard 0SE, Berkmann über das kuropa- lebenspartnerschaftliche
Recht 488—-522), der 1n€e ın den etzten Jahren Uun: gleichgeschlechtliche (Ehe-)Regelungen

(Homosexuellen-Ehe) mıt a ll ihren Schattierun-Intensivierte Dialogkultur zwischen den e1IN-
zeinen Kirchen un: der hervorhebt (513) CI bzw. Ausformungen, den divergierenden
DIie internationale Zusammensetzung des HFOT- einzelstaatlichen Rechtsgrundlagen hinsicht-
schungsseminars ermöglichte informative Ver- ich des Religionsunterrichts, sieben System-
gleiche VO  3 Augustin Ahlonko Kouanvih über varlıanten gegenwartiger Kirchenfinanzierung
Cdie Republik JTogo 523-555) Uun: Placide POnzo un: fünf unterschiedlichen Eherechtssystemen.
über Cdie Demokratische Republik ONgO 556- Berücksichtigt wurden ferner Sonderbestim-
581) Eiıne Zusammenfassung schliefßt cdas Pan- ILUNSCH einzelner taaten (Z. kein Religions-

ab, wodurch uch eın Ausblick gewährt unterricht staatlichen chulen ın Frankreich
un: Zukunftsperspektiven für 1n€e kommende auflßer ın Elsass-Lothringen) der Kegionen WI1IE
Entwicklung erortert werden 582-585) [DIe- z Grönland, der Faröer-Inseln, Schottland
E1 ausführlichen Erkundungsgängen geht Uun: Nord-Irland SOWIE AULTONOMEer Provinzen
1AUS eın Überblick des Herausgebers un: Inns- Baskenland, Andalusien, Katalonien bis
brucker Kirchenrechtlers Wilhelm Kees (1-48) den Kanarischen Inseln ın Spanien SOWIE Sud-
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gegenwärtig durch vermehrte mediale Bericht-
erstattung zu einem äußerst brisanten Th ema 
geworden. Um eine konstruktive Dialogbasis 
zu schaff en, bedarf es fundierter Kenntnisse 
grundlegender Normen und Prinzipien, welche 
die hier vorliegende Publikation als Ergebnis 
eines Forschungsseminars der Doktoranden 
im Fach Kirchenrecht an der Katholisch-Th eo-
logischen Fakultät der Leopold-Franzens-Uni-
versität Innsbruck im Studienjahr 2005/06 für 
drei zentrale Teilbereiche des Staat-Kirche-
Verhältnisses präsentiert: Religionsunterricht, 
Kirchenfi nanzierung und Ehe. Diese Gesichts-
punkte geben aufschlussreiche Einsichten in das 
Verhältnis zwischen Kirche und Staat in Europa 
sowohl aus der Sicht der römisch-katholischen 
Kirche als auch der einzelnen Mitgliedstaaten 
und der Europäischen Union.

Die historische Entwicklung und religions-
rechtlichen Grundlagen werden von Johannes-
Peter Schiestl für Österreich (49–89), von Paul 
Leibinger für die Bundesrepublik Deutschland 
(90–152), von Christoph Stragenegg und Wal-
ter Weinberger für Italien (211–253) sowie von 
Maria Edeltraude Leb für Frankreich (211–253) 
bearbeitet. Alle übrigen Länder der Europäi-
schen Union werden von Walter Weinberger in 
regionale Bereiche wie „Süd- und Westeuro-
päische Länder“ (254–344: Belgien, Großbri-
tannien und Nordirland, Irland, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Portugal, Spanien), „Nord-
europäische Länder“ (345–373: Dänemark, 
Schweden, Finnland) sowie „Osteuropäische 
Länder und zukünft ige Beitrittsländer“ (373–
487: Bulgarien, Estland, Griechenland, Lettland, 
Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowe-
nien, Tschechien, Ungarn und Zypern) thema-
tisiert. Dem folgt ein ausführlicher Beitrag von 
Burkhard Josef Berkmann über das Europa-
Recht (488–522), der eine in den letzten Jahren 
intensivierte Dialogkultur zwischen den ein-
zelnen Kirchen und der EU hervorhebt (513). 
Die internationale Zusammensetzung des For-
schungsseminars ermöglichte informative Ver-
gleiche von Augustin Ahlonko Kouanvih über 
die Republik Togo (523–555) und Placide Ponzo 
über die Demokratische Republik Kongo (556–
581). Eine Zusammenfassung schließt das Pan-
orama ab, wodurch auch ein Ausblick gewährt 
und Zukunft sperspektiven für eine kommende 
Entwicklung erörtert werden (582–585). Die-
sen ausführlichen Erkundungsgängen geht vo-
raus ein Überblick des Herausgebers und Inns-
brucker Kirchenrechtlers Wilhelm Rees (1–48): 

Was lässt sich im Hinblick auf die genannten 
drei Teilbereiche für das Verhältnis von Staat 
und Kirche erwarten? Hier kommen zur Spra-
che kirchenrechtliche Grundlagen, theologische 
Grundprinzipien des Zweiten Vatikanischen 
Konzils sowie die Relation von Religionsfreiheit 
und staatlicher Neutralität samt ihren weitrei-
chenden Gestaltungsmöglichkeiten.

Alle Länderbeiträge sind einheitlich struk-
turiert. Auf eine jeweilige landesspezifi sche 
Grunddatenerfassung mit anschließender kur-
zer historischer Entwicklung und der primären 
Rechtsgrundlagen folgt eine Darstellung der 
konkreten nationalen Rechtslagen im Hinblick 
auf Religionsunterricht bzw. Unterrichtswesen, 
Kirchenfi nanzierung sowie Ehe. Der jeweili-
ge Länderbeitrag bzw. Th emenschwerpunkt 
schließt mit ausführlichen aktuellen Literatur-
verweisen und Internetadressen ab, die zu einer 
intensiveren Befassung mit der Th ematik und 
zur Weiterarbeit anregen sollen. Zudem werden 
nicht immer leicht auffi  ndbare regionale und 
supranationale Gesetzestexte bzw. Auszügen 
aus Basisdokumenten der Europäischen Union 
abgedruckt und die derzeit in den Mitgliedstaa-
ten geltenden Regelungen in drei im Anhang 
des Buches angeführten Tabellen gleichsam als 
synoptischer Vergleich der erarbeiteten Ergeb-
nisse zusammengefasst (586–595).

Die neuesten Bestimmungen und Entwick-
lungen wurden akribisch erfasst, insbesondere 
die völkerrechtlichen Verträge (Konkordate 
und Kirchenverträge), staatlichen Abkommen 
mit anderen Religionsgemeinschaft en, Ent-
scheidungen der jeweiligen Judikatur, Statisti-
ken und Erhebungen zu kirchlichen Einnah-
men, Staatsleistungen, Eheschließungen bzw. 
-scheidungen, der vielfältigen Formen des Zu-
sammenlebens wie lebenspartnerschaft liche 
und gleichgeschlechtliche (Ehe-)Regelungen 
(Homosexuellen-Ehe) mit all ihren Schattierun-
gen bzw. Ausformungen, den divergierenden 
einzelstaatlichen Rechtsgrundlagen hinsicht-
lich des Religionsunterrichts, sieben System-
varianten gegenwärtiger Kirchenfi nanzierung 
und fünf unterschiedlichen Eherechtssystemen. 
Berücksichtigt wurden ferner Sonderbestim-
mungen einzelner Staaten (z. B. kein Religions-
unterricht an staatlichen Schulen in Frankreich 
außer in Elsass-Lothringen) oder Regionen wie 
etwa Grönland, der Faröer-Inseln, Schottland 
und Nord-Irland sowie autonomer Provinzen 
(Baskenland, Andalusien, Katalonien bis zu 
den Kanarischen Inseln in Spanien sowie Süd-
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tirol) Im Bereich der Eherechtsgrundlagen Der Umgang mıt uns ın der 107ese L1ınz C1 -

werden berücksichtigt neben den kirchlichen regL allmählich Aufsehen 1mmM SaNZCNH deutschen
(katholischen, protestantischen Uun: Ortho- Sprachgebiet. Nun 1st 1n€e reich bebilderte |DJIE®
doxen) Sonderregelungen ebenso diejenigen kumentation der Objekte, Cdie ın den etzten
der einzelnen EU-Mitgliedstaaten etwa Cdie ehn Jahren realisiert worden sind, erschienen.
fünf unterschiedlichen Eheschließungsformen Einige bemerkenswerte Kirchenbauten Cdieser
ın Italien). E1ın Blick auf einen familien-, PIO- e1t blieben ausgespart, weil der Band sich SaIlZ
C65- Uun: symbolorientierten FEhekonsens ın auf Cdie Bildende Uuns; konzentriert. Gezeigt
cschwarzafrikanischen Kulturen (vgl 559-566) werden kErneuerungen SaNZCI Kirchenräume
bzw. einem kontextuellen Eherechtsverständnis mıt teilweise wertvollem alten Bestand, cehr
(560) SOWIE entsprechende staatliche Uun: Ych- viele Altarraumgestaltungen, Taufbecken, las-
liche Annulierungsformen SOWIE deren I1- fenster, Lichtinstallationen, Röhrenglocken ın
seit1ge Anerkennung cschärfen das Bild einem lurm.

DIiese umfassende Publikation dürfte e Arbeit des Linzer Kunstreferates 1st
für Personen VO  3 Interesse se1INn, Clie ın Kerel1- künstlerorientiert. Beauftragt wurden rund
hen der kirchlichen Gerichte, des Schulwesens, vorwiegend einheimische Künstler, darunter
Finanzwesens un: ın der Verwaltung atıg sind. bekannte WI1IE Franz Josef Altenburg, Siegfried
DIie vorliegende Untersuchung führt Cdie Ych- Anzinger, Sepp ÄAuer, Gabriele Berger, Inge
ich un: rechtsstaatlich relevanten Quellen . Dick, Herbert Friedl, Alfred Haberpointner,
cdas religionsrechtliche Materijal bietet zudem Michael lenzer, Marıa Moser, Wolfgang Stif-
Anhaltspunkte für einen multireligiösen [ Dia- ter, Katharina Struber, ber uch überregiona-
log (vgl 513-515) Obwohl cdas universalkirch- le WIE Daniele Buett]1, Keith Sonnier der LEeO
liche Recht weithin eın fexibles Rahmenrecht Zogmayer. Der Qualitätsanspruch 1st durch-
darstellt, welches unterschiedliche historische, WCSS hoch Bemerkenswert 1st der Intensive,
kulturelle un: rechtliche Situationen berück- sich oft über Jahre hinziehende Dialog miıt den
sichtigt, werden Cdie AUS religiöser Mobilität Uun: Pfarrgemeinden. [Das bringt einen spirituellen
supranationaler Rechtsstrukturen bedingten Prozess ın Gang; Leben blüht auf. DIie (1e-

meinden sSind nicht mehr dieselben WI1IE UVOoVeränderungen resultierenden staatskirchen-
rechtlichen Fragen ın kuropa weiterhin 1n€e FErstaunlich 1st uch Cdie Aufgeschlossenheit für
CI18C Kooperation der kirchlichen, staatlichen teilweise ungewöhnliche Lösungen. Dahinter
un: supranationalen Rechtsordnungen erfor- steht 1n€e jahrzehntelange Arbeit ın der [DIO-
dern Durch Cdie ce11 der Veröffentlichung der E“ uch Cdie einführenden Artikel sSind auf-
Publikation eingetretenen Veränderungen ın schlussreich. Eingeleitet werden 61€ VOo  3 einem
einzelnen Mitgliedsländern (Z. geänderte Beıltrag des Präsidenten des Päpstlichen ates
Kirchenfinanzierungssysteme ın Spanlen, POor- für Kultur, Gilanfranco Kavası. Herzstück Cdieses
tugal, Ungarn, Slowenien Uun: ın Litauen) wWAare erstien Teiles 1st cdas Gespräch mıt den Mitglie-
1n€e inhaltlich aktualisierte Neuauflage wWwUun- dern des DIO7esanen Bauausschusses, AUS dem
schenswert ebenso WI1IE 1n€e Aufbereitung des Cdie Prinzıplen, nach denen VOTL:  ScCH wird,
umfangreichen Materjals auf Englisch. Uun: Clie Vorgangswelse beim einzelnen Projekt
Kremsmunster Bernhard Eckerstorfer OSB ersichtlich werden. Deutlich wird, WI1IE harmo-

nisch Cdie 7Zusammenarbeit zwischen Kauamt
Uun: Kunstreferat SOWIE allen Beteiligten 1sSt In
den Pfarren sind vielfach „Kirchenpfleger” (1E-
sprächspartner.

Erfreulich 1st uch Cdie 7Zusammenarbeit
©  e Gelsinger, Martına Jöchl, Alexander mıt dem Land Oberösterreich (Anneliese (1e-
Nitsch, Hubert Hg.) uns un Kırche auf yer) un: dem Landeskonservatorat für enk-
Augenhöhe. K ünstlerische Gestaltungen n malpflege (Bernd Euler-Rolle). Der censible
der DIÖOZese |ınz ()—) K unstreferat Umgang miıt der vorhandenen Altsubstanz 1st
un Diözesankonservatorat der DIOÖOZese Voraussetzung, WI1IE 11UT „‚eliner integrativen
LINZ, |ınz 2010 (160, zahlr. tarb AbD.) Geb Uun: reflexiven Moderne“ gelingen kann Wert-
uro 20,00 (A) ISBEN Y /8-3-200-018/74-/ voll 1st uch Cdie Bildungsarbeit des Instituts für
(Erhältlich im Domshop |ınz domcenter@ Kunstwissenschaft un: Philosophie der Ka-
dioezese-Iinz.at) tholisch- Iheologischen Privatunıversıitat L1INZ,
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tirol). Im Bereich der Eherechtsgrundlagen 
werden berücksichtigt neben den kirchlichen 
(katholischen, protestantischen und ortho-
doxen) Sonderregelungen ebenso diejenigen 
der einzelnen EU-Mitgliedstaaten (etwa die 
fünf unterschiedlichen Eheschließungsformen 
in Italien). Ein Blick auf einen familien-, pro-
zess- und symbolorientierten Ehekonsens in 
schwarzafrikanischen Kulturen (vgl. 559–566) 
bzw. einem kontextuellen Eherechtsverständnis 
(560) sowie entsprechende staatliche und kirch-
liche Annulierungsformen sowie deren gegen-
seitige Anerkennung schärfen das Bild.

Diese umfassende Publikation dürft e v.a. 
für Personen von Interesse sein, die in Berei-
chen der kirchlichen Gerichte, des Schulwesens, 
Finanzwesens und in der Verwaltung tätig sind. 
Die vorliegende Untersuchung führt die kirch-
lich und rechtsstaatlich relevanten Quellen an; 
das religionsrechtliche Material bietet zudem 
Anhaltspunkte für einen multireligiösen Dia-
log (vgl. 513–515). Obwohl das universalkirch-
liche Recht weithin ein fl exibles Rahmenrecht 
darstellt, welches unterschiedliche historische, 
kulturelle und rechtliche Situationen berück-
sichtigt, werden die aus religiöser Mobilität und 
supranationaler Rechtsstrukturen bedingten 
Veränderungen resultierenden staatskirchen-
rechtlichen Fragen in Europa weiterhin eine 
enge Kooperation der kirchlichen, staatlichen 
und supranationalen Rechtsordnungen erfor-
dern. Durch die seit der Veröff entlichung der 
Publikation eingetretenen Veränderungen in 
einzelnen Mitgliedsländern (z. B. geänderte 
Kirchenfi nanzierungssysteme in Spanien, Por-
tugal, Ungarn, Slowenien und in Litauen) wäre 
eine inhaltlich aktualisierte Neuaufl age wün-
schenswert – ebenso wie eine Aufb ereitung des 
umfangreichen Materials auf Englisch.
Kremsmünster Bernhard A. Eckerstorfer OSB

KUNST

◆ Gelsinger, Martina / Jöchl, Alexander / 
Nitsch, Hubert (Hg.): Kunst und Kirche auf 
Augenhöhe. Künstlerische Gestaltungen in 
der Diözese Linz 2000–2010. Kunstreferat 
und Diözesankonservatorat der Diözese 
Linz, Linz 2010. (160, zahlr. farb. Abb.) Geb. 
Euro 20,00 (A). ISBN 978-3-200-01874-7. 
(Erhältlich im Domshop Linz: domcenter@
dioezese-linz.at)

Der Umgang mit Kunst in der Diözese Linz er-
regt allmählich Aufsehen im ganzen deutschen 
Sprachgebiet. Nun ist eine reich bebilderte Do-
kumentation der 90 Objekte, die in den letzten 
zehn Jahren realisiert worden sind, erschienen. 
Einige bemerkenswerte Kirchenbauten dieser 
Zeit blieben ausgespart, weil der Band sich ganz 
auf die Bildende Kunst konzentriert. Gezeigt 
werden Erneuerungen ganzer Kirchenräume 
mit teilweise wertvollem alten Bestand, sehr 
viele Altarraumgestaltungen, Taufb ecken, Glas-
fenster, Lichtinstallationen, Röhrenglocken in 
einem neuen Turm.

Die Arbeit des Linzer Kunstreferates ist 
künstlerorientiert. Beauft ragt wurden rund 90 
vorwiegend einheimische Künstler, darunter 
bekannte wie Franz Josef Altenburg, Siegfried 
Anzinger, Sepp Auer, Gabriele Berger, Inge 
Dick, Herbert Friedl, Alfred Haberpointner, 
Michael Kienzer, Maria Moser, Wolfgang Stif-
ter, Katharina Struber, aber auch überregiona-
le wie Daniele Buetti, Keith Sonnier oder Leo 
Zogmayer. Der Qualitätsanspruch ist durch-
wegs hoch. Bemerkenswert ist der intensive, 
sich oft  über Jahre hinziehende Dialog mit den 
Pfarrgemeinden. Das bringt einen spirituellen 
Prozess in Gang; neues Leben blüht auf. Die Ge-
meinden sind nicht mehr dieselben wie zuvor. 
Erstaunlich ist auch die Aufgeschlossenheit für 
teilweise ungewöhnliche Lösungen. Dahinter 
steht eine jahrzehntelange Arbeit in der Diö-
zese. Auch die einführenden Artikel sind auf-
schlussreich. Eingeleitet werden sie von einem 
Beitrag des Präsidenten des Päpstlichen Rates 
für Kultur, Gianfranco Ravasi. Herzstück dieses 
ersten Teiles ist das Gespräch mit den Mitglie-
dern des Diözesanen Bauausschusses, aus dem 
die Prinzipien, nach denen vorgegangen wird, 
und die Vorgangsweise beim einzelnen Projekt 
ersichtlich werden. Deutlich wird, wie harmo-
nisch die Zusammenarbeit zwischen Bauamt 
und Kunstreferat sowie allen Beteiligten ist. In 
den Pfarren sind vielfach „Kirchenpfl eger“ Ge-
sprächspartner.

Erfreulich ist auch die Zusammenarbeit 
mit dem Land Oberösterreich (Anneliese Ge-
yer) und dem Landeskonservatorat für Denk-
malpfl ege (Bernd Euler-Rolle). Der sensible 
Umgang mit der vorhandenen Altsubstanz ist 
Voraussetzung, wie er nur „einer integrativen 
und refl exiven Moderne“ gelingen kann. Wert-
voll ist auch die Bildungsarbeit des Instituts für 
Kunstwissenschaft  und Philosophie an der Ka-
tholisch-Th eologischen Privatuniversität Linz, 

Kirchenrecht / Kunst


